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Text 

§. 73. 

Hilfsarbeiter. 

Unter Hilfsarbeitern werden in diesem Gesetze alle Arbeitspersonen, welche bei 
Gewerbsunternehmungen in regelmäßiger Beschäftigung stehen, ohne Unterschied des Alters und 
Geschlechtes verstanden, und zwar: 

 a) Gehilfen (Handlungsgehilfen, Gesellen, Kellner, Kutscher bei Fuhrgewerben und dergl.); 

 b) Fabriksarbeiter; 

 c) Lehrlinge; 

 d) jene Arbeitspersonen, welche zu untergeordneten Hilfsdiensten beim Gewerbe verwendet werden 
[ohne zu den im Artikel V, lit. d) des Einführungsgesetzes zur Gewerbeordnung bezeichneten 
Personen gehören]. 

Zu den Hilfsarbeitern gehören auch die Arbeitspersonen, welche bei solchen 
Gewerbsunternehmungen regelmäßig beschäftigt sind, die von den im Artikel V des Einführungsgesetzes 
zur Gewerbeordnung aufgeführten physischen oder moralischen Personen neben den der 
Gewerbeordnung nicht unterliegenden Beschäftigungen oder Unternehmungen dieser Personen betrieben 
werden. 

Die für höhere Dienstleistungen in der Regel mit Jahres- oder Monatsgehalt angestellten Individuen, 
wie: Werkführer, Mechaniker, Factoren, Buchhalter, Cassiere, Expedienten, Zeichner, Chemiker und 
dergl. werden unter Hilfsarbeitern nicht begriffen. 


